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11 99
Klausurtagung des Kreistages

Am Freitag, 02.10.2020, um 09:00  Uhr findet in der  
Rennsteighalle in Steinbach a. Wald eine Klausurta-
gung des Kreistages mit folgender Tagesordnung statt.

Tagesordnung

1 Informationen und Begrüßung des Landrats

2 Jahresrechnung Haushaltsjahr 2019

2.1 Kenntnisnahme der Jahresrechnung 2019

2.2 Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausga-
ben gemäß Art. 60 LKrO

3 Kreistag Kronach - Feststellung Amtsverlust, Bestel-
lung Nachrücker, Änderung Ausschussbesetzung

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind selbstver-
ständlich als Zuhörer in den öffentlichen Sitzungen der 
Kreisgremien willkommen.

Ein nicht-öffentlicher Sitzungsteil schließt sich an.

Kronach, 22.09.2020
Landratsamt

Nr. 40 - 132 100
Feiertagsrecht 

Schutz des 3. Oktober als  
„Tag der deutschen Einheit“

Der 3. Oktober ist als „Tag der deutschen Einheit“ ein ge-
setzlicher Feiertag.

An diesem Tag sind öffentlich bemerkbare Arbeiten, die 
geeignet sind, die Feiertagsruhe zu beeinträchtigen, ver-
boten.

Die Gemeinden können im Einzelfall aus wichtigen Grün-
den von dem Verbot eine Befreiung erteilen.

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen das Feiertagsge-
setz verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit ei-
ner Geldbuße geahndet werden kann.

Kronach, 23.09.2020
Landratsamt

Zweckverband zur  101
Wasserversorgung 
der Rodacher Gruppe

Haushaltssatzung des Zweckverbandes  
zur Wasserversorgung der Rodacher Gruppe  

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der Art. 41 und 42 des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit (KommZG) i. V. m. Art. 63 ff. der 
Gemeindeordnung und §§ 20 ff. der Verbandssatzung in 
der derzeit geltenden Fassung erlässt der Zweckverband 
zur Wasserversorgung der Rodacher Gruppe folgende:

Haushaltssatzung 2020

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Jahr 
2020 wird hiermit festgesetzt; 
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er schließt im Verwaltungshaushalt
 in den Einnahmen 
 und Ausgaben mit 855.000,00 €

und im Vermögenshaushalt
 in den Einnahmen
 und Ausgaben mit 80.000,00 €

ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 4
Umlagen für das Haushaltsjahr 2020 werden nicht fest-
gesetzt.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
10.000,-- € festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2020 in Kraft.

Marktrodach, den 08.09.2020
Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Rodacher Gruppe

Gräbner
Verbandsvorsitzender

Hinweise:

Die Haushaltssatzung 2020 nebst Anlagen liegt ab dem 
auf die Bekanntmachung folgenden Montag lang im Zim-
mer 15, im ersten Stock des Rathauses Unterrodach, 
Kirchplatz 3, 96364 Marktrodach, von Montag bis Freitag, 
von 8.30 bis 12.00 Uhr, öffentlich zur Einsichtnahme auf.

Im Anschluss daran wird die Haushaltssatzung 2020 mit 
allen Bestandteilen und Anlagen für die bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im 
Zimmer 15, im ersten Stock des Rathauses Unterrodach, 
Kirchplatz 3, 96364 Marktrodach, von 8.30 bis 12.00 Uhr, 
zur Einsicht bereitgehalten.

Landratsamt Kronach
Wunder 

Stellv. des Landrats


